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Az.:

hiermitbestätigenwirden EingangIhreso.a.Antragsvom 30.07.2019.

EineHerausgabevon KontrollberichtensiehtdasVerbraucherinformationsgesetz(VIG)
nichtvor.WirlegendaherIhrenAntragdahingehendaus, dassSieInformationennach
$ 2 Absatz1 Nr.1 VIG zu allenDatenüberfestgestelltenichtzulässigeAbweichungen
vonAnforderungennachdem LebensmittelrechtsowieMaßnahmenund Entscheidun-
gen,dieimZusammenhang mitden genanntenAbweichungengetroffenwurden,in
dem genanntenBetriebfürdiebeidenletztenBetriebsprüfungenwünschen.

Wirwerden denvon IhnenbenanntenBetrieb zu IhremAntragund unsererAntwortins-
besonderezurFragein Ziffer2 IhresAntragsgemäß 8 5VIG anhören,wodurchsichdie
Entscheidungsfristum einenweiterenMonatverlängert.

InIhrerAnfragehaben SiederWeitergabeIhrerpersönlichenDatenaufNachfragedes
betroffenenDrittenzugestimmt.

DurchdiezwingenderforderlicheAnhörungdesBetreibersgem. $828 LVwVfG alsam
VerfahrenBeteiligter,wirddasVerwaltungsverfahreneröffnet.DerBetreibererhält
dadurcheinvollumfänglichesAkteneinsichtsrechtgem. 8 29 LVwVfG,welchesauch
IhrepersonenbezogenenDatenals Antragstellerumfasst.

BitteteilenSieuns bisspätestens17.08.2019mit,ob SieIhrenAntragunterdiesenVo-
raussetzungenaufrechterhaltenmöchten,dadann dieWeitergabeIhrer Datennicht
mehrverhindertwerdenkann.SolltenwirinnerhalbdieserFristkeineRückmeldungvon
Ihnenerhalten,sehenwir IhrenAntragalserledigtan.

Sieerreichenunsmit: KontoderStadtkasse:

Sprechzeiten: © bisHaltestelleStadtmitte BW BankStuttgart
Mo bisMi 08:30- 12:00Uhr ElundER bisHaltestelle Nr.2 002408(BLZ600501 01)

Do 08:30-15:30Uhr ÖsterreichischerPlatz IBAN:DE28600501010002002408

Fr08:30-11:30Uhr & BehindertenparkplatzTiefgarageSchwabenzentrum BIC:SOLA DE ST



ig.

Falls Sie Ihren Antrag aufrechterhalten,bitten wir weiterhin um Mitteilung, ob Sie mit Ih-

rer Frage zu Ziffer 1 nur die durchgeführten Routinekontrollen meinen oderalle lebens-
mittelrechtlichen Betriebsüberprüfungenwie z. B. auch Nachkontrollen oder Anlasskon-
trollen.

Aufgrund derVielzahl von VIG Anfragen, die über das Online-Portal „FragDenStaat“ hier

eingegangen sind, werden wir höchstwahrscheinlich Ihren Antrag nicht fristgerecht ge-
mäß $ 5 Absatz 2 VIG beantworten können. Unter Ausnutzungaller zur Verfügung ste-
hender Ressourcen werdenwir die Anträge in der Reihenfolge ihres Eingangsschnellst-
möglich bearbeiten und bescheiden.

Die Auskunftserteilung ist grundsätzlich bis zu einem Verwaltungsaufwand von 1.000 €
gemäß $ 7 Abs. 1 VIG gebühren- und auslagenfrei. Allerdings kanndieser Verwaltungs-
aufwand überschritten werden, wenndas betroffene Unternehmen Einwendungener-

hebt oder gar den Rechtswegbeschreitet. In diesem Fall werden kostendeckende Ge-
bühren und Auslagen erhoben.

Mit freundlichen Grüßen

Amtfür öffentliche Ordnung Stuttgart
- Lebensmittelüberwachung-
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